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Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse 
 
 

 
 

Sitzung des Kreisausschusses am 16.02.2009 

 
Am Montag, 16.02.2009 um 15:00 Uhr findet im Großen Sitzungssaal des Landratsam-
tes, Alois-Schießl-Platz 2, 85435 Erding eine Sitzung des Kreisausschusses statt. 
 
 
 

Tagesordnung: 
 
I. Öffentlicher Teil: 

 
1. Fischer`s Seniorenzentrum Erding, Teilbereich Heimbetrieb 

Wirtschaftsplan 2009 
 

2. Personalwesen – Personalentwicklungskonzept 
Entscheidung für die Einstellung von Nachwuchskräften 
 

3. Bekanntgaben und Anfragen 
 

 
Im Anschluss beginnt der nichtöffentliche Teil der Sitzung. 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.kms-erding.de/ 
 
 

 
http://www.vhs-erding.de/ 
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Bekanntmachungen 
 
 

Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009 

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für den Wahlkreis 214 

Erding – Ebersberg vom 06.02.2009 

 
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 

 
Gemäß § 19 des Bundeswahlgesetzes (BWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 
(BGBl I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. März 2008 (BGBl I S. 394), in 
Verbindung mit § 32 der Bundeswahlordnung (BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 
2002 (BGBl I S. 1376), zuletzt geändert durch Art. 1 der Zweiten Verordnung zur Änderung der Bundes-
wahlordnung und der Europawahlordnung vom 3. Dezember 2008 (BGBl I S. 2378), fordere ich hiermit die 
Parteien und die Wahlberechtigten zur möglichst frühzeitigen Einreichung der Kreiswahlvorschläge auf. 
 
Die Kreiswahlvorschläge sind dem Kreiswahlleiter spätestens am 
 

23. Juli 2009, 18.00 Uhr 
 
schriftlich einzureichen.  
 
Die zur Entgegennahme von Wahlvorschlägen zuständige Dienststelle des Kreiswahlleiters befindet sich im 
Landratsamt Ebersberg, Eichthalstr. 5, 85560 Ebersberg (Zi. 3.21, III. Stock, Tel. 08092/823-154). 
 
A. Voraussetzungen für die Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 

 
1. Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach Maßgabe des § 20 BWG von Wahlberechtig-

ten eingereicht werden. Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvorschlag einrei-
chen. 

 
2. Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht aufgrund 

eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, kön-
nen als solche einen Kreiswahlvorschlag nur einreichen, wenn sie spätestens am 29. Juni 2009 
dem Bundeswahlleiter (Statistisches Bundesamt, 65180 Wiesbaden) ihre Beteiligung an der Wahl 
schriftlich angezeigt haben und der Bundeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat. 
 
In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl beteiligen will. 
Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstands, darunter dem Vorsitzen-
den oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei 
keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle 
des Bundesvorstands. Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei sowie ein 
Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstands sind der Anzeige beizufügen. 

 
B. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge 

 
1. Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten. Jeder Bewerber kann nur 

in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt werden. Als Bewerber einer 
Partei kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer nicht Mitglied einer anderen 
Partei ist und in einer Mitgliederversammlung zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer 
besonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung hierzu gewählt worden ist. Als Bewerber kann 
nur vorgeschlagen werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist 
unwiderruflich. 
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2. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO eingereicht werden. Er 

muss enthalten 
 
a) den Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und die An-

schrift (Hauptwohnung) des Bewerbers, 
 
b) den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 

diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren Kennwort. 
 

3. Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellver-
tretenden Vertrauensperson enthalten. 

 
4. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei Mitgliedern des Vorstands des Lan-

desverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und handschrift-
lich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in Bayern keinen Landesverband oder keine einheitliche 
Landesorganisation, so müssen die Kreiswahlvorschläge von den Vorständen der nächstniedrigen 
Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, dem Satz 1 gemäß unterzeichnet sein. Die 
Unterschriften des einreichenden Vorstands genügen, wenn er innerhalb der Einreichungsfrist 
nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche, dem Satz 1 entsprechende Vollmacht der 
anderen beteiligten Vorstände vorliegt. 

 
5. Die Kreiswahlvorschläge der unter A.2. genannten Parteien müssen außerdem von mindestens 

200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. Die 
Wahlberechtigung der Unterzeichner muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist 
bei Einreichung des Kreiswahlvorschlags nachzuweisen. 

 
6. Andere Kreiswahlvorschläge müssen von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises per-

sönlich und handschriftlich unterzeichnet sein (§ 20 Abs. 3 BWG), Nr. 5 Satz 2 gilt entsprechend. 
Hierbei haben drei Unterzeichner ihre Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten. 

 
7. Muss ein Kreiswahlvorschlag nach den vorhergehenden Nummern 5 und 6 von mindestens 200 

Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach 
Anlage 14 zur BWO unter Beachtung des § 34 Abs. 4 BWO zu erbringen. Auf jedem Formblatt für 
eine Unterstützungsunterschrift kann nur eine Unterschrift geleistet werden. Die Formblätter wer-
den auf Anforderung vom Kreiswahlleiter kostenfrei geliefert. 
 
Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzu-
schlagenden Bewerbers anzugeben. Wird bei der Anforderung der Nachweis erbracht, dass für 
den Bewerber im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß Art. 31 Abs. 7 Meldegesetz eingetra-
gen ist, wird anstelle seiner Anschrift (Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die 
Angabe eines Postfachs genügt nicht. 
 
Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlags, der den Kreiswahlvorschlag einreichen will, 
sind außerdem bei Parteien deren Name und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch 
diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben. Die vorgenannten Angaben 
zum Bewerber und zum Wahlvorschlagsträger sind vom Kreiswahlleiter im Kopf der Formblätter zu 
vermerken. 
 
Parteien haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer besonderen 
oder allgemeinen Vertreterversammlung zu bestätigen. 
 
Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert (nach dem Muster der Anlage 14) 
eine Bescheinigung seiner Gemeindebehörde zur BWO beizufügen, dass er im Wahlkreis wahlbe-
rechtigt ist. 
 
Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehrere 
Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen Kreiswahlvorschlägen ungül-
tig.  
 
Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers durch eine Mitglie-
der- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unterschriften sind ungül-
tig. 
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8. Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen: 
 

a) Die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 zur BWO, 
dass er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zustimmung 
zur Benennung als Bewerber gegeben hat, 

 
b) eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 16 zur 

BWO, dass der Bewerber wählbar ist, 
 
c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift über die Be-

schlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der der Bewerber aufgestellt 
worden ist, im Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, mit der nach § 21 Abs. 6 Satz 2 BWG vor-
geschriebenen Versicherung an Eides statt. Die Niederschrift soll nach dem Muster der An-
lage 17 gefertigt, die Versicherung an Eides statt nach dem Muster der Anlage 18 abgege-
ben werden. Ferner haben Parteien dem Kreiswahlvorschlag eine Versicherung an Eides 
statt des vorgeschlagenen Bewerbers gegenüber dem Kreiswahlleiter nach dem Muster der 
Anlage 15 beizufügen, dass er nicht Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag ein-
reichenden Partei ist.  

 
d) die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des Wahl-

rechts der Unterzeichner (siehe B.7.), sofern der Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 
Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein muss. 

 
9. Die einzureichenden Unterlagen sind in Schriftform rechtzeitig vorzulegen. Die Schriftform ist dann 

gegeben, wenn die schriftlich einzureichenden Unterlagen persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sind und beim zuständigen Wahlorgan im Original vorliegen. Die Schriftform ist durch E-
Mail oder Telefax nicht gewahrt. 

 
C. Zurücknahme und Änderung von Kreiswahlvorschlägen sowie Beseitigung von 

Mängeln 
 
Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange nicht über seine Zulassung ent-
schieden ist. Ein von mindestens 200 Wahlberechtigten unterzeichneter Kreiswahlvorschlag kann auch 
von der Mehrheit der Unterzeichner durch eine von ihnen persönlich und handschriftlich vollzogene Er-
klärung zurückgenommen werden. 
 
Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 23. Juli 2009, 18.00 Uhr, kann ein Kreiswahlvorschlag nur durch 
gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensperson 
und nur dann geändert werden, wenn der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit verliert. Das Verfahren 
nach § 21 BWG braucht nicht eingehalten zu werden, der Unterschriften nach den Punkten B.5. und 
B.6. bedarf es nicht. Nach der Entscheidung über die Zulassung des Kreiswahlvorschlags ist jede Ände-
rung ausgeschlossen. 
 
Nach Aufforderung durch den Kreiswahlleiter sind etwaige Mängel im Kreiswahlvorschlag durch die 
Vertrauensperson rechtzeitig zu beseitigen. Nach Ablauf der Einreichungsfrist können nur noch Mängel 
an sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden. 
 
Auskunft über Fragen, welche die Einreichung von Wahlvorschlägen betreffen, erteilt das Büro des 
Kreiswahlleiters. Dort sind auch die amtlich vorgeschriebenen Vordrucke nach Anlage 14 (Unterstüt-
zungsunterschriften) sowie die weiteren Vordrucke nach Anlagen 13, 15, 16, 17 und 18 zur BWO für die 
Einreichung von Wahlvorschlägen kostenfrei erhältlich. Letztgenannte Vordrucke sind auch im Internet-
angebot des Landeswahlleiters unter www.wahlen.bayern.de abrufbar. 

 
Der Kreiswahlleiter 
gez. Paul Hofmann 
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Hinweise 
 

Veranstaltungen zum Thema 

„Gartenbau und Naturschutz“ im Februar/März 2009 

 
 
Ort: 

 
Wartenberg, Hauptschule  

Tag, Uhrzeit: Samstag, den 21.02.2009, um 09:30 Uhr 
Thema: Obstbaumschnitt in Theorie und Praxis 

Für den praktischen Teil sollten eigene Schnittwerkzeuge - 
Schere und Säge – mitgebracht werden 

Veranstalter: Gartenbauverein Wartenberg 
Referent: Gartenpfleger Lorenz Voithenleitner 
  
 
Ort: 

 
Eichenried, Gasthaus Stangl 

Tag, Uhrzeit: Samstag, den 28.02.2009, 09:00 – 11:30 Uhr 
Thema: Obstbaumschnitt in Theorie und Praxis 

Für den praktischen Teil sollten eigene Schnittwerkzeuge - 
Schere und Säge – mitgebracht werden  

Veranstalter: Gartenbauverein Eichenried 
Bitte anmelden bei Frau Kuttenlochner, Tel. 08123/ 1474 

Referent: Gartenpfleger Josef Heilmair 
  
 
Ort: 

 
Grüntegernbach, Gasthaus Gottbrecht 

Tag, Uhrzeit: Samstag, den 07.03.2009, 09:00 – 12:00 Uhr 
Thema: Wie sicher ist mein Baum? – Nach einer theoretischen Einleitung 

werden gemeinsam Bäume in der Nähe angeschaut 
Veranstalter: Gartenbauverein Grüntegernbach 

Bitte anmelden bei den Kreisfachberatern im Landratsamt 
Erding, Tel. 08122/58-1253 

Referent: Gartenpfleger Josef Heilmair 
  
 
 
Die Teilnahme ist kostenlos. 
Auch Nichtmitglieder sind herzlich eingeladen 
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Seminar: Wie sicher ist mein Baum? 

 
Bäume sind nicht nur wesentliche Bestandteile unserer ländlich geprägten Umgebung, 
sondern haben auch für uns Menschen eine hohe gesundheitliche und ökologische Be-
deutung. Als Lebewesen ist der Baum aber vielfältigen Einflüssen ausgesetzt und reagiert 
z.B. auf extreme Witterungsbedingungen, ungünstige Bodenverhältnisse oder auf unsach-
gemäßen Schnitt. Aber nicht von jeder Änderung in der Baumgestalt geht eine Gefahr aus. 
Um den Blick für die positive Wirkung der Bäume zu schärfen und um Anzeichen zu er-
kennen, die die Standsicherheit beeinträchtigen, bietet der Kreisverband für Gartenbau 
und Landespflege Erding e.V. ein Seminar an, und zwar am Samstag, den 07.03.2009, 
von 9:00 – 12:00 Uhr im Gasthaus Gottbrecht in Grüntegernbach. Referent ist der 
Gartenpfleger Josef Heilmair aus Moosinning. Nach einer Einführung in die Thematik „Wie 
sicher ist mein Baum?“ werden die Bäume in der näheren Umgebung genauer unter die 
Lupe genommen. Für dieses Seminar sind noch einige Plätze frei.  
Anmeldungen nehmen die Kreisfachberater im Landratsamt Erding entgegen, Juliane 
Friedemann und Peter Arweck, Tel.Nr. 08122/58-1253 oder per mail: gartenbau@lra-
ed.de. 
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Termine  
 

Abfuhrbezirke und Abfuhrtermine der „Gelben Säcke“ 

im Landkreis Erding für das erste Halbjahr 2009  
 

Abfuhrgebiet Bemerkung Abfuhrtermine 

Berglern  12.01. 09.02. 09.03. 04.04. 04.05. 02.06. 29.06. 
Bockhorn  28.01. 25.02. 25.03. 22.04. 20.05. 17.06.  
Buch am Buchrain  26.01. 23.02. 23.03. 20.04. 18.05. 15.06.  
Dorfen Stadt (Außen-
bereich West) 

Grenze B 15 19.01. 16.02. 16.03. 14.04. 11.05. 08.06.  

Dorfen Stadt *      
(Außenbereich Ost) 

Grenze B 15 20.01. 17.02. 17.03. 15.04. 12.05. 09.06.  

Dorfen Stadt – Ost ** Grenze B 15 21.01. 18.02. 18.03. 16.04. 13.05. 10.06.  
Dorfen Stadt - West 

Grenze B 15 

22.01. 19.02. 19.03. 17.04. 14.05. 12.06.  

Eitting  16.01. 13.02. 13.03. 09.04. 08.05. 06.06.  
Erding Stadt Gleicher Tag wie 

Restabfalltonnen 
26.01. 23.02. 23.03. 20.04. 18.05. 15.06.  

Erding Stadt Gleicher Tag wie 
Restabfalltonnen 

27.01. 24.02. 24.03. 21.04. 19.05. 16.06.  

Erding Stadt Gleicher Tag wie 
Restabfalltonnen 

28.01. 25.02. 25.03. 22.04. 20.05. 17.06.  

Erding Stadt Gleicher Tag wie 
Restabfalltonnen 

02.01. 29.01. 26.02. 26.03. 23.04. 22.05. 18.06. 

Erding Stadt Gleicher Tag wie 
Restabfalltonnen 

03.01. 30.01. 27.02. 27.03. 24.04. 23.05. 19.06. 

Erding Stadt Nur dort Abholung,  
wo 1,1 m³Behälter für 
Restabfall stehen 

05.01. 02.02. 02.03. 30.03. 27.04. 25.05. 22.06. 

Finsing  10.01. 06.02. 06.03. 03.04. 02.05. 29.05. 26.06. 
Forstern  14.01. 11.02. 11.03. 07.04. 06.05. 04.06.  
Fraunberg  14.01. 11.02. 11.03. 07.04. 06.05. 04.06.  
Hohenpolding  27.01. 24.02. 24.03. 21.04. 19.05. 16.06.  
Inning am Holz  27.01. 24.02. 24.03. 21.04. 19.05. 16.06.  
Isen  13.01. 10.02. 10.03. 06.04. 05.05. 03.06. 30.06. 
Kirchberg  15.01. 12.02. 12.03. 08.04. 07.05. 05.06.  
Langenpreising  12.01. 09.02. 09.03. 04.04. 04.05. 02.06. 29.06. 
Lengdorf  23.01. 20.02. 20.03. 18.04. 15.05. 13.06.  
Moosinning  08.01. 04.02. 04.03. 01.04. 29.04. 27.05. 24.06. 
Neuching  09.01. 05.02. 05.03. 02.04. 30.04. 28.05. 25.06. 
Oberding  07.01. 03.02. 03.03. 31.03. 28.04. 26.05. 23.06. 
Ottenhofen  09.01. 05.02. 05.03. 02.04. 30.04. 28.05. 25.06. 
Pastetten  03.01. 30.01. 27.02. 27.03. 24.04. 23.05. 19.06. 
Sankt Wolfgang  12.01. 09.02. 09.03. 04.04. 04.05. 02.06. 29.06. 
Steinkirchen  15.01. 12.02. 12.03. 08.04. 07.05. 05.06.  
Taufkirchen (Ort)  15.01. 12.02. 12.03. 08.04. 07.05. 05.06.  
Taufkirchen (Aussen-
bereich Ost) 

Grenze B 15 16.01. 13.02. 13.03. 09.04. 08.05. 06.06.  
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Taufkirchen (Aussen-
bereich West) 

Grenze B 15 19.01. 16.02. 16.03. 14.04. 11.05. 08.06.  

Walpertskirchen  26.01. 23.02. 23.03. 20.04. 18.05. 15.06.  
Wartenberg  13.01. 10.02. 10.03. 06.04. 05.05. 03.06. 30.06. 
Wörth  02.01. 29.01. 26.02. 26.03. 23.04. 22.05. 18.06. 

*     Die Bereitstellung der Gelben Säcke ist für den gesamten Außenbereich                          

      Dorfen-Ost an diesem Termin (Tiefenbach, Eibach, Hausmehring, usw.). 

**   An diesem Termin erfolgt auch noch die Abholung der Gelben Säcke für den            
      Außenbereich Dorfen-Ost, die am Vortag nicht „geschafft“ wurde. 

 
 

Beratung für hör- und sprachauffällige Kinder im 

Gesundheitsamt Erding 

Seit Jahren finden in regelmäßigen Abständen im Gesundheitsamt Erding pädoaudiologi-
sche Sprechstunden statt.  
Die Beratung wird von einer Hörgeschädigtenpädagogin von der Pädagogisch- Audiologi-
schen Beratungsstelle in München durchgeführt. 
Dabei geht es in erster Linie um Abklärung von Hör- und Sprachauffälligkeiten, die zu 
Lernproblemen führen können. 
Ziel der Beratung ist einmal, zu prüfen und näher abzuklären, ob Behandlungsmaßnah-
men, also eine Überweisung an den HNO-Arzt zur Einleitung einer Therapie notwendig 
sindZum anderen ist sie aber auch eine gezielte heil- und sonderpädagogische Beratung, 
insbesondere zu Fragen der schulischen Eingliederung. Die Früherfassung des hörgestör-
ten Kindes ist das entscheidende diagnostische und therapeutische Prinzip der Beratung. 
Leichte Hörstörungen werden nicht selten erst im Kindergartenalter erkannt. Wenn ein 
Kind allerdings nicht richtig hört, lernt es auch nicht richtig sprechen; die geistige und sozi-
ale Entwicklung ist dadurch ebenfalls eingeschränkt. Daher unsere Bitte, „achten Sie auf 
hör- und sprachauffällige Kinder“. Machen Sie gegebenenfalls die Eltern auf unsere 
Sprechtage zur Abklärung des Problems aufmerksam. 
An folgenden Tagen gibt es für das Schuljahr 2008/2009 die Beratung für hör- und 
sprachauffällige Kinder im Gesundheitsamt Erding: 
 
Mittwoch, den  04.03.2009  01.04.2009 
   20.05.2009  01.07.2009 
 
Weitere Informationen gibt es bei der pädagogisch-audiologischen Beratungsstelle Mün-
chen, Telefon 089/741 322 38 oder beim Gesundheitsamt Erding, Telefon 08122/58-1430. 
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Rat und Hilfe 
 

Informationen über das Jugendamt und die Erziehungsberatungsstelle des Land-
kreises Erding gibt es auch im Internet: 

 
http://www.jugendamt-erding.de 

http://www.erziehungsberatung-erding.de 
 

 

 
Ihre Ansprechpartnerin in allen Gleichstellungsfragen  

für Frauen und Männer in Familie, Beruf und Gesellschaft: 
 

Marietta Wolf 
Landratsamt Erding 

 
Tel. 08122 / 58-1429, E-Mail: gleichstellung@lra-ed.de 

 
 

Staatlich anerkannte Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen 

 
http://www.schwanger-in-erding.de 

E-Mail: schwanger@lra-ed.de 
 

• Beratung in allen die Schwangerschaft betreffenden 
psychosozialen Fragen 

• Schwangerschaftskonfliktberatung nach StGB § 219 
 
Landratsamt Erding   Bajuwarenstr. 3 
Abt. 5 – Gesundheitsamt  85435 Erding 
     Tel. 08122/58-1430 
 

Termine nach Vereinbarung 
 

 
Rat und Hilfe für Frauen in Not 
 
Tel. 08081/1738 
 
Die Mitarbeiterinnen des Frauenhauses 
sind rund um die Uhr erreichbar. 
Anrufe werden streng vertraulich behandelt. 
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ganzjährig 
 jeden Freitag von 12.00 bis 16.00 Uhr 

 direkt an der B15 
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Freitags, außer Feiertage, von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
März bis Dezember, 

am Dorfplatz in Moosen. 
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Bauernhausmuseum 
des Landkreises Erding 

Taufkirchener Str. 24 
85435 Erding 

 
 

Öffnungszeiten:  
jährlich geöffnet von  

Ostersonntag bis Ende Oktober 
an allen Samstagen, Sonntagen und Feiertagen 

von 10.00 bis 17.00 Uhr  
(Einlass bis 16.30 Uhr) 
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Bauernmarkt 
im Bauernhausmuseum 
des Landkreises Erding 

 
 
 

             
 
 

             
 
 

jeden Freitag 
 

(bei Feiertagen bereits am Donnerstag) 
 

13.00 - 18.00 Uhr 
 

(im Winterhalbjahr nur bis 17.00 Uhr) 
 
 
 
Martin Bayerstorfer, Landrat 
 
 


